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PLANZEICHENERKLÄRUNG

1. Geltungsbereich

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches Bebauungsplan "Südosttangente" (geplant)

2. Art und Maß der baulichen Nutzung

"Industriegebiet" i.S.d. § 9 BauNVO

Nutzungsschablone

Baugebiet (Nutzungsart) max. zuläss. Vollgeschosse

Grundflächenzahl (GRZ) Geschossflächenzahl (GFZ)

Bauweise                         Dachform, Dachneigung

 max. Firsthöhe (FH)

       

SD =  Satteldach

PD =  Pultdach

FD =  Flachdach

TD  =  Tonnendach

3. Bauweise, Baugrenze, Grenzen

a abweichende Bauweise

Baugrenze

bestehende Grundstücksgrenzen

Gemarkungsgrenze

Gemarkung - Flurstücksnummer

4. Verkehrsflächen

geplante öffentliche Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

5. Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen

Fläche für Aufschüttungen

Fläche für Abgrabungen

6. Grünflächen

  Ö bestehende öffentliche Grünflächen

  Ö geplante öffentliche Grünflächen

  P geplante private Grünflächen

7. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den

Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

geplantes Regenrückhaltebecken

geplante Verrohrung

8. Flächen für die Landwirtschaft und Wald

Fläche für die Landwirtschaft

Böschung

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

A Festsetzungen nach § 9 BauGB und Art. 81 BayBO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird entsprechend der Planzeichnung als

Industriegebiet (GI) i. S. des § 9 BauNVO festgesetzt.

1.2 Innerhalb des Industriegebietes (GI) sind zulässig:

- Produzierende Gewerbebetriebe mit einer Mindestgröße von 3 ha

Ausnahmsweise können gemäß § 9 Abs. 3 BauNVO zugelassen werden:

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 

Betriebsleiter (1 Wohnung pro Betrieb), die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber

in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind.

Unzulässig sind insbesondere:

- Einzelhandelsbetriebe

- Große Einkaufs- und Shoppingcenter

- Beherbergungsbetriebe und Schank- und Speisewirtschaften

- Vergnügungsstätten

- Speditions- und Logistikbetriebe

- Tankstellen

- Bordelle und bordellähnliche Betriebe

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke

- Anlagen für für sportliche Zwecke

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1 Für das Industriegebiet gilt als höchstzulässiges  Maß der baulichen Nutzung gemäß § 17 Abs. 1

BauNVO eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 und eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 2,4.

2.2 Die Anzahl der zulässigen Vollgeschosse ist auf max. 3 Vollgeschosse (max. III) begrenzt.

2.3 Die maximale Firsthöhe der baulichen Anlagen (FH) beträgt maximal 15,0 m über Oberkante

festgelegtes Gelände. Bei Tonnendächern beträgt der Scheitelpunkt 15,0 m über Oberkante

festgelegtes Gelände.

2.4 Eine Überschreitung der zulässigen Höhe der baulichen Anlagen für technisch erforderliche,

untergeordnete Bauteile (z.B. Schornsteine, Masten, technische Aufbauten für Aufzüge) kann

ausnahmsweise gemäß § 16 Abs. 6 BauNVO zugelassen werden.

3. Bauweise, Baugrenze (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

3.1 Im Industriegebiet gilt gemäß § 22 BauNVO die abweichende Bauweise. Gebäude mit einer Länge

über 50,0 m sind mit seitlichem Grenzabstand zulässig.

3.2 Die überbaubare Grundstücksfläche ist entsprechend der Planzeichnung durch  Baugrenzen

gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO festgesetzt. Gebäude oder Gebäudeteile dürfen diese nicht

überschreiten.

4. Stellplätze, Garagen und Carports (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

4.1 Garagen, Carports und untergeordnete Nebenanlagen sind auch auf der nichtüberbaubaren

Grundstücksfläche zulässig, soweit sie nicht nach der Bayerischen Bauordnung (BayBO)

unzulässig sind.

4.2 Grenzgaragen sind gemäß BayBO in der jeweils gültigen Fassung auszuführen. Sie sind bei

gegenseitigem Grenzanbau profil- und höhengleich auszuführen.

5. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

5.1 Die Erschließungsstraßen sind als öffentliche Straßenverkehrsflächen festgesetzt.

5.2 Die Parzellierung und Gestaltung der Parkflächen richtet sich nach der Grundstücksaufteilung.

6. Besondere Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Zur Sicherung des vorbeugenden Immissionsschutzes schutzbedürftiger Nutzungen in der

Nachbarschaft wird im Industriegebiet ein Emissionskontingent gemäß DIN 45691 festgesetzt.

Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche das nachfolgend angegebene

Emissionskontingent LEK nach DIN 45691 tags (6.00 Uhr - 22.00 Uhr) und nachts (22.00 Uhr - 6.00

Uhr) nicht überschreitet.

Emissionskontingent tags und nachts in dB(A) pro m²:  Tagwert: Nachtwert:

57 dB(A) pro m² 47 dB(A) pro m²

Lärmnachweise im Zuge des Bauantrages:

Zum Nachweis der Einhaltung des zulässigen anteiligen Immissionskontingents LIK ist im

jeweiligen bau-, immissionsschutzrechtlichen oder sonst erforderlichen Einzelgenehmigungs-

verfahren eine betriebsbezogene Immissionsprognose nach den technischen Regeln Ziffer A.2 des

Anhangs zur Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm - vom 26.08.1998

durchzuführen. Der Beurteilungspegel Lr gemäß TA-Lärm darf das anteilige Immissionskontingent

LIK nicht überschreiten.

Richtungssektoren:

Der zeichnerisch dargestellte Bezugspunkt besitzt die Koordinaten:

(X: 4369782,52 | Y: 5472376,87)

In Bezug auf die Richtung 0° Nord sind rechtsweisend (im Uhrzeigersinn) die folgenden

Richtungssektoren definiert:

Sektor A von 240° bis 300°

Sektor B von 300° bis 360°

Für die im Plan dargestellten Richtungssektoren A und B erhöhen sich die Emissionskontingente

um jeweils folgenden Wert:

Richtungssektor: Zusatzkontingent, tags: Zusatzkontingent, nachts:

            A  8  8

    B  0  0

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691; 2006-12 Abschnitt 5.

7. Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

7.1 Aufschüttungen und Abgrabungen sind auf den Privatgrundstücken nur in dem Umfang zulässig,

wie dies zur Höheneinstellung der Gebäude und der Anlage von Betriebsstraßen und Parkplätzen

erforderlich sind.

7.2 Aufschüttungen und Abgrabungen sind vom Grundstückseigentümer bzw. Investor auf dem

Grundstück selbst vorzunehmen, inklusive der anfallenden Kosten.

7.3 Der Anschluss an das Gelände der Nachbargrundstücke ist übergangslos (über Böschungen)

herzustellen.

8. Gestaltung der Dächer (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO)

8.1 Im Industriegebiet sind als Dachformen leicht geneigte Satteldächer, Pultdächer, Tonnendächer

und Flachdächer zulässig.

8.2 Für Satteldächer ist eine Dachneigung von max. 20 Grad zulässig; für Pultdächer ist eine

Dachneigung von 5 - 8 Grad zugelassen; für Flachdächer ist eine Dachneigung von 0 - 4 Grad

zulässig.

8.3 Die Dachdeckung ist mit Trapezblechen, Wellplatten, Tonziegeln, Betondachsteinen oder als

Foliendach auszuführen.

8.4 Die Dachflächen können in roten (ziegelrot bzw. naturrot), rotbraunen, grauen sowie

anthrazitfarbenen und metallischen Farbtönen gestaltet werden.

8.5 Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen sind auf den Dachflächen zugelassen.

9. Fassadengestaltung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO)

9.1 Für die Fassadengestaltung können Putzfassaden oder Materialien wie Stahl, Aluminium, Glas

sowie Holz eingesetzt werden.

9.2 Bei der Verwendung von Trapezblechen dürfen maximal  55 % der gesamten Fassadenfläche mit

Metallverkleidungen gestaltet werden.

9.3 Bei der Farbgebung der Fassaden sind keine grellen, fernwirkenden Farben zugelassen. 

10. Einfriedungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO)

10.1 Zu den öffentlichen Verkehrsflächen sind Einfriedungen als senkrecht gegliederte Zäune bis zu

einer Höhe von max. 2,00 m über Straßenoberkante zugelassen.

10.2 Massive Einfriedungen (z.B. Gabionenwände, Mauern) sind abschnittsweise und bis zu max. 1/3

der Gesamtlänge der Einfriedung zulässig.

10.3 Entlang der seitlichen und rückwärtigen Grundstücksgrenzen sind Einfriedungen (z.B.

Maschendrahtzäune, Stabgitterzäune) bis zu einer Höhe von max. 2,00 m zulässig. Diese sind auf

3/4 der Gesamtlänge der Einfriedung mit Hecken aus heimischen Laubgehölzen zu hinterpflanzen.

10.4 Eine Hinterpflanzung von Einfriedungen mit Nadelgehölzen (Koniferen etc.) ist unzulässig.

10.5 Sockelmauerwerk ist bis zu einer Höhe von max. 0,30 m zulässig.

An den Grenzen zur freien Landschaft ist Sockelmauerwerk nicht zugelassen.

11. Werbeanlagen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO)

11.1 Freistehende Werbeanlagen sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche mit einer Höhe

von max. 10 m zulässig, gemessen ab Oberkante festgelegtes Gelände.

11.2 Im übrigen gilt für die Errichtung von Werbeanlagen auf den gewerblichen Grundstücksflächen die

jeweils rechtsgültige Satzung für Werbeanlagen der Stadt Rothenburg ob der Tauber.

11.3 Es dürfen keine Werbeanlagen errichtet werden, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

auf der BAB A7 und der Anschlussstelle beeinträchtigen können. Hierbei genügt eine abstrakte

Gefährdung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Auf § 33 Straßenverkehrsordnung wird

verwiesen.

11.4 Beleuchtungsanlagen (z.B. Hofraumbeleuchtung, Parkplatzbeleuchtung und dgl.) müssen so

erstellt werden, dass der Verkehrsteilnehmer auf der BAB A7 und der Anschlusstelle nicht

geblendet werden kann.

11.5 Vom Plangebiet dürfen keine Emissionen ausgehen, die die Sicherheit und Leichtigkeit des

Verkehrs auf der BAB A7 (Hauptfahrbahn und Anschlusstelle) beeinträchtigen können.

11.6 Gegenüber dem Straßenbaulastträger können keine Ansprüche aus Lärm oder sonstigen

Emissionen geltend gemacht werden.

 B Grünordnerische Festsetzungen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege oder zur Entwicklung von

Natur und Landschaft, Pflanzbindungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. § 9 Abs. 1a BauGB werden die Ausgleichsflächen im vorliegendem

Bebauungsplan dargestellt und festgesetzt. Die Ermittlung des Umfangs der Ausgleichsmaß-

nahmen sowie die detaillierten Maßnahmenbeschreibungen sind aus dem Umweltbericht zum

Bebauungsplan zu entnehmen.

1.1 Maßnahmen-Nr.: A 1 (Ansaat von Extensivgrünland) - Gemarkung Rothenburg ob der Tauber

Maßnahmenfläche: Fl.-Nr.: 2425 (Teilfläche) - Gemarkung Rothenburg ob der Tauber 

Größe: ca. 11.834 m²

1.2 Maßnahmen-Nr.: A 2 (Grünlandextensivierung und Nachpflanzung von Obstbaum-

Hochstämmen)

Maßnahmenfläche: Fl.-Nr.: 2515 - Gemarkung Rothenburg ob der Tauber

Größe: ca. 2.430 m² (anrechenbare Größe)

1.3 Maßnahmen-Nr.: A 3 (Grünlandextensivierung und Neuanlage einer Streuobstwiese)

Maßnahmenfläche: Fl.-Nr.: 4423/9 - Gemarkung Rothenburg ob der Tauber

Größe: ca. 9.270 m²

Diese Maßnahme wurde bereits umgesetzt und die Fläche ist als Ökokontofläche gemeldet. Mit der

Zuordnung der Fläche als Ausgleichsfläche zu dem Bebauungsplan XIX Industriegebiet "Ansbacher

Straße" wird die Fläche aus dem Ökokonto ausgebucht.

1.4 Maßnahmen-Nr.: A 4 (Grünlandansaat und Anlage einer Streuobstwiese)

Maßnahmenfläche: Fl.-Nr.: 4423/8 (Teilfläche) - Gemarkung Rothenburg ob der Tauber

Größe: ca. 8.930 m² (anrechenbare Größe)

Diese Maßnahme wurde bereits umgesetzt und die Fläche ist als Ökokontofläche gemeldet. Mit der

Zuordnung einer Teilfläche des Flurstücks als Ausgleichsfläche zu dem Bebauungsplan XIX

Industriegebiet "Ansbacher Straße" wird dieser Flächenanteil aus dem Ökokonto ausgebucht.

2. Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

2.1 Auf den öffentlichen Grünflächen mit Pflanzbindung sind hochstämmige Laubbäume zu pflanzen.

So sind im nordwestlichen Bereich neben dem Lärmschutzwall 13 Bäume (Tilia cordata, 16/18 StU,

3 x verpflanzt) und im nördlichen Bereich zur Staatsstraße St 2250 16 Bäume (Sorbus aria

"Magnifica", 16/18 StU, 3 x verpflanzt) anzuordnen. Der Abstand in der Reihe beträgt 15,00 m.

Entlang der Erschließungsstraße sind beidseits 12 bzw. 15 Bäume zu pflanzen (Sorbus aria

"Magnifica", 16/18 StU, 3 x verpflanzt). Der Abstand in der Reihe beträgt 15,00 m. Nach der

Pflanzung ist für alle Pflanzungen eine 1-jährige Fertigstellungspflege und anschließend eine

2-jährige Entwicklungspflege zu leisten. Ausfälle sind entsprechend art- und größengleich zu

ersetzen. Die Pflanzstandorte sind im Planteil gekennzeichnet.

2.2 Auf der privaten Grünfläche im Westen sind in einem Reihenabstand von 15,00 m hochstämmige

Laubbäume (Acer platanoides "Cleveland", 16/18 StU, 3 x verpflanzt) zu pflanzen. Die

Pflanzscheiben der Bäume müssen mindestens eine Fläche von 4 m² aufweisen. Eine Begrünung

der Pflanzscheiben mit z. B. bodendeckenden Pflanzen ist möglich. Die Baumpflanzungen sind

gemäß dieser Festsetzung dauerhaft pflegen und zu unterhalten. Bei Ausfällen sind art- und

größengleiche Nachpflanzungen vorzunehmen.

ohne Maßstab

Große Kreisstadt

Rothenburg ob der Tauber

Bebauungsplan XIX

Industriegebiet "Ansbacher Straße"

mit integriertem

Grünordnungsplan und Umweltbericht

4.2 Im Bereich der 110 kV-Stromversorgungsleitungen ist der in der Planzeichnung eingetragene

Bewuchsbeschränkungsbereich  zu beachten. Innerhalb diese Bereiches dürfen nur Gehölze mit

einer maximalen Wuchshöhe von bis zu 4,50 m gepflanzt werden.

4.3 Gemäß Art. 23 BayStrWG besteht entlang von Staatsstraßen ein Bauverbot für bauliche Anlagen

im Abstand von bis zu 20,00 m gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahndecke. Im Abstand von

20,00 m bis 40,00 m sind bauliche Anlagen gemäß Art. 24 BayStrWG nur im Einvernehmen mit der

zuständigen Straßenbaubehörde zulässig.

5. Betriebsumfahrt Gemeinde Neusitz

Mit Genehmigung vom 21.09.2009 verläuft die Betriebsumfahrt der Autobahnmeisterei Neusitz über

das Grundstück 195/8. Um der Straßenbauverwaltung weiterhin die Durchführung ihrer Aufgaben

(insbesondere Betrieb und Unterhalt der BAB A7, z.B. Befahren mit Winterdienst-Fahrzeugen) zu

ermöglichen, muss die Benutzung der Betriebsumfahrt durch die Autobahnmeisterei weiterhin

gewährleistet bleiben.

6. Dächer

Dächer können auch mit umlaufender Attika (max. Höhe 1,0 m) ausgeführt werden.

7. Fassadenbegrünung

Im Industriegebiet sollten Fassadenflächen über 75 m² durch Rank- oder Klettergewächse begrünt

werden. Die Bepflanzungen sollten gepflegt und dauerhaft unterhalten werden. Als Richtwert gilt 1

Pflanze auf 5 lfm Fassadenlänge. Die Pflanzflächen sollten ausreichend dimensioniert werden.

INKRAFTTRETEN UND AUSFERTIGUNG

Die Satzung tritt am Tag der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses in Kraft.

Der Bebauungsplan Nr. XIX Industriegebiet  "Ansbacher Straße“ wird hiermit als Satzung ausgefertigt:

Stadt Rothenburg ob der Tauber, den 24.07.2019                   ................................................................

                                                                            W. Hartl, Oberbürgermeister

VERFAHRENSVERMERKE

a) Der Stadtrat Rothenburg ob der Tauber hat in seiner Sitzung am 30.07.2015 die Aufstellung des

Bebauungsplanes XIX „Gewerbegebiet Ansbacher Straße“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss

wurde am 03.08.2015 ortsüblich bekannt gemacht.

Am 27.04.2017 hat der Stadtrat Rothenburg ob der Tauber die Änderung des Aufstellungsbeschlusses

vom 30.07.2015 beschlossen.

b) Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und

Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplanes XIX „Gewerbegebiet Ansbacher Straße“ in der

Fassung vom 30.07.2015 hat in der Zeit vom 10.08.2015 bis einschließlich 28.09.2015 stattgefunden.

c) Die erneute frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung

und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplanes XIX Industriegebiet "Ansbacher Straße“ in der

Fassung vom 11.05.2017 hat in der Zeit vom 30.05.2017 bis einschließlich 14.06.2017 stattgefunden.

d) Der Entwurf des Bebauungsplanes XIX Industriegebiet "Ansbacher Straße“ in der Fassung vom

27.07.2017 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 08.08.2017 bis

einschließlich 22.09.2017 öffentlich ausgelegt.

e) Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes XIX Industriegebiet "Ansbacher Straße“ in der Fassung vom

27.07.2017 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in

der Zeit vom 08.08.2017 bis einschließlich 22.09.2017 beteiligt.

f) Der Entwurf des Bebauungsplanes XIX Industriegebiet "Ansbacher Straße" in der Fassung vom

15.03.2018 wurde mit der Begründung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 04.04.2018 bis

einschließlich 07.05.2018 erneut öffentlich ausgelegt.

g) Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes XIX Industriegebiet "Ansbacher Straße“ in der Fassung vom

15.03.2018 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB

in der Zeit vom 04.04.2018 bis einschließlich 07.05.2018 erneut beteiligt.

h) Die Stadt Rothenburg ob der Tauber hat mit Beschluss des Stadtrates am 25.10.2018 den

Bebauungsplan XIX Industriegebiet "Ansbacher Straße“ in der Fassung vom 16.10.2018 gemäß § 10

Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Stadt Rothenburg ob der Tauber, den 24.07.2019                   ................................................................

                                                                            W. Hartl, Oberbürgermeister

i) Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan XIX Industriegebiet "Ansbacher Straße“ wurde am

29.04.2020 gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft

getreten.

Stadt Rothenburg ob der Tauber, den 29.04.2020               ................................................................

                                                                           W. Hartl, Oberbürgermeister

9. Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen

Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Anpflanzung: Bäume

10. Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Erhalt  von Einzelbäumen

11. Planungen, Nutzungsregelungen, Flächen für Maßnahmen

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und

Landschaft

Ausgleichsfläche mit fortlaufender Nummerierung

CEF-Flächen mit fortlaufender Nummerierung

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung

von Natur und Landschaft

12. Nachrichtliche Übernahmen

geplante Südosttangente

110-kV Freileitung (oberirdisch)

Schutzbereich für die 110-kV Freileitung: Bauverbot

Schutzbereich für die 110-kV Freileitung: Baubeschränkung

Anbauverbotszone an der Staatsstraße St 2250: Abstand zur Staatsstraße = 20,0 m

Baubeschränkungszone an der Staatsstraße St 2250: Abstand zur Staatsstraße = 40,0 m

Bodendenkmal

geplantes Regenrückhaltebecken (Fl.-Nr. 195/8 Gemarkung Neusitz)

bestehende Winterdienstumfahrt der Gemeinde Neusitz

(Fl.-Nr. 195/8 Gemarkung Neusitz)

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor

schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB)

13. Hinweise

Höhenschichtlinien im 2,5 m Raster

Maßangabe in Metern

Leitungsmast 110-kV Freileitung

Richtungssektoren mit Zusatzkontingenten

PRÄAMBEL

Die Stadt Rothenburg ob der Tauber erlässt aufgrund

- des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom  23. September 2004 (BGBl. I S.

2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04. Mai 2017 (BGBI. I S. 1057) m. W. vom 13. Mai 2017,

der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke - Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der

Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I  S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 des

Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) m. W. vom 13. Mai 2017,

- der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts

(Planzeichenverordnung - PlanzV  90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert  am

22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509),

- der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl.

S. 588), zuletzt geändert durch Art. 83 Abs. 1, 2 und 5 aufgeh. (§ 1 Nr. 13 G v. 08. April 2013, 174),

- des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege - Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) in der

Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 19 des

Gesetzes vom 13. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2258),

- des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche,

Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai

2013 (BGBl. I S. 1274),  zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. November 2016 (BGBl. L S.

2749),

- Artikel 23 der Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat Bayern, in der Fassung vom 22. August 1998

(GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch Artikel 17a des Gesetzes vom 13. Dezember 2016 (GVBl. S. 335)

den nachfolgenden Bebauungsplan als

S  a  t  z  u  n  g

GI  III

GRZ

0,8

GFZ

2,4

FD 0-4°

PD 5-8°

SD max. 20°

TD

max. FH 15,00 m

a

BD

OK festgelegtes Gelände

III

II

I

Schemaskizze Firsthöhe

Die Pflanzenstandorte sind im Planteil gekennzeichnet. Im Einzelfall kann wegen Zufahrten oder

Leitungen von den in der Planzeichnung eingetragenen Standorten abgewichen werden.

2.3 Im Bereich zusammenhängender PKW-Stellplätze ist je 5 Stellplätze ein hochstämmiger Laubbaum

gemäß Artenliste A zu pflanzen. Die Pflanzscheiben der Bäume sind auf 4 m² Fläche von jeglicher

Versiegelung freizuhalten und vor dem Befahren zu sichern. Eine Begrünung der Pflanzscheiben

mit z. B. bodendeckenden Pflanzen ist möglich.

2.4 Die nicht überbauten gewerblichen Grundstücksflächen sind landschaftsgerecht zu gestalten und

dauerhaft zu pflegen.

2.5 Mit dem Bauantrag ist für die Gestaltung der Außenanlagen ein Freiflächengestaltungsplan

vorzulegen.

Artenlisten

Artenliste A:

Acer platanoides Spitz-Ahorn Quercus robur Stiel-Eiche

Tilia cordata Winter-Linde

Mindestqualität: Hochstamm, 12/14 cm StU, 3 x verpflanzt

3. Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern

und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Die zum Erhalt gekennzeichneten Einzelbäume sind dauerhaft zu sichern.

4. Versiegelungen

PKW-Stellplätze, deren Zufahrten, Fluchtwege sowie betriebliche Umgangsflächen sind mit

wasserdurchlässigen Belägen auszuführen, wenn keine wasserrechtlichen Bestimmungen

entgegenstehen. Geeignete Belagarten sind wassergebundene Decken, Schotterrasen,

Rasengittersteine oder Rasenpflaster.

C Artenschutzrechtliche Festsetzungen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Maßnahmen zur Vermeidung

1.1 Maßnahme M 1

Beginn der Baufeldräumung und Erschließungsarbeiten im Zeitraum außerhalb der Vogelbrutzeit

ab Mitte August bis Ende Februar

1.2 Maßnahme M 2

Rodung bzw. Fällung von Einzelbäumen und Gebüschen nur im Zeitraum September bis Ende

Februar

1.3 Maßnahme M 3

Vermeidung von Eintrag von Oberboden und Abwässern aus den Baumaßnahmen in den

Entwässerungsgraben entlang des Lichtengrasweges bzw. dessen Zulauf. Dies muss durch

vorbereitende Schutzmaßnahmen verhindert werden.

1.4 Maßnahme M 4

Keine Installation von Außenbeleuchtungsanlagen mit stark anlockenden Lichtquellen für die

nachtaktive Fauna; Verwendung der umweltverträglichsten neuesten Technik von insekten-

freundlichen Leuchtanlagen. Für die Außenbeleuchtung sind dies LED kalt und LED neutral-warm

Lampen. Diese zeichnen sich im Vergleich zu herkömmlichen Lampentechniken durch den deutlich

geringsten Insektenanflug aus. Die etwas höheren Anschaffungskosten werden mittel- bis langfristig

durch die erhöhte Lebensdauer und den deutlich geringeren Energieverbrauch kompensiert. Die

LED-Beleuchtung ist daher die verträglichste Beleuchtung im Außenbereich.

1.5 Maßnahme M 5

Erhalt des derzeitigen Zustandes im aktuellen Lebensraum des Dunklen

Wiesenknopf-Ameisenbläulings  entlang des Banketts des Lichtengrasweges und des Zulaufs: d.h.

keine infrastrukturelle Nutzung, auch nicht temporär, als Lagerplatz, kein Abschieben des

Oberbodens. Die Gehölze am Wegrand können allerdings gerodet werden (unter Beachtung der

zeitlichen Vorgaben, siehe M 2).

1.6 Maßnahme M 6

Dauerhafte Kenntlichmachung und Sicherstellung des von den Maßnahmen auszusparenden

Bereiches mit einem Bauzaun für den gesamten Zeitraum der Baumaßnahmen. Die Kennzeichnung

ist durchzuführen mit einem Fachmann vor Ort.

1.7 Maßnahme M 7

Mahd dieses ausgesparten Grünlandbereiches aus M 6 einmal jährlich im Zeitraum Mai bis Juni

während der Dauer der Baumaßnahmen.

1.8 Maßnahme M 8

Vor Baubeginn ist von einem fachlich versierten Fachmann die Funktion der CEF-Maßnahmen der

UNB zu bestätigen. Nach 2 bzw. 4 Jahren sind die CEF-Maßnahmen nochmals zu kontrollieren.

1.9 Maßnahme M 9

Ausführung aller artspezifischen Baumaßnahmen und Pflegemaßnahmen M 6, M 7 und CEF 1 und

2 unter ökologischer Bauleitung bzw. Maßnahmenkontrolle (zusammen mit M 10 in der saP zur

"Innerörtlichen Entlastungsstraße")

2. Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität

(CEF)

2.1 Maßnahmen-Nr.: CEF 1

(Anlage eines Ackerblühstreifens für Feldlerchen und Wiesenschafstelzen)

Für den Verlust von je zwei Brutrevieren der Feldlerchen und Wiesenschafstelzen sind insgesamt

ca. 4.000 m² Ackerblühbrache anzulegen.

Die Maßnahme ist wie in der Begründung, Teil Umweltbericht beschrieben, entsprechend

umzusetzen.

Maßnahmenfläche: Fl.-Nr. 2536 (Teilfläche) - Gemarkung Rothenburg ob der Tauber

Größe: ca. 4.000 m²

2.2 Maßnahmen-Nr.: CEF 2

(Pflanzung einer Hecke und Ansaat eines vorgelagerten Grünstreifens)

Als Ersatzhabitat für heckenbrütende Vogelarten ist eine ca. 5 m breite und ca. 50 m lange Hecke

anzupflanzen; davor ist ein Grünlandstreifen anzulegen, der extensiv zu pflegen ist.

Die Maßnahme ist wie in der Begründung, Teil Umweltbericht beschrieben, entsprechend

umzusetzen.

Maßnahmenfläche: Fl.-Nr. 2465 (Teilfläche) - Gemarkung Rothenburg ob der Tauber

Größe: ca. 750 m²

D Nachrichtliche Übernahmen, Hinweise und Empfehlungen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Wasserwirtschaft

1.1 Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt im Trennsystem. Anfallendes Schmutzwasser wird über

geplante Schmutzwasserkanäle der städtischen Kläranlage zugeführt.

1.2 Anfallendes Drainagewasser darf nicht dem Schmutzwasserkanal zugeführt werden.

1.3 Das Niederschlagswasser der öffentlichen Verkehrsflächen (inklusiv der geplanten Südosttangente)

und der gewerblichen Grundstücksflächen wird über ein geplantes Graben- und Kanalsystem einem

südlich geplanten Regenrückhaltebecken zugeführt.

2. Entsorgung

Anfallende Sonderabwässer und Sonderabfälle sind, in Absprache mit den fachkundigen Stellen

beim Landratsamt Ansbach, nach den geltenden abfall- bzw. wasserrechtlichen Bestimmungen

ordnungsgemäß und schadlos zu entsorgen.

3. Denkmalpflege

3.1 Archäologische Bodenfunde, die während der Bauarbeiten freigelegt oder gesichtet werden, sind

nach Art. 8 des Denkmalschutzgesetzes unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege oder dem

Landratsamt als Untere Denkmalschutzbehörde zu melden.

3.2 Das Plangebiet wird im östlichen Bereich von einem ausgewiesenen Bodendenkmal tangiert. Es

handelt sich dabei um das Bodendenkmal D-5-6627-0060 „Siedlung des Neolithikums und der

Urnenfelderzeit“. Um eine Beschädigung oder Zerstörung zu vermeiden, ist es notwendig bereits

vor Beginn der Erdarbeiten eine Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege und

Bodendenkmalpflege, Burg 4, 90403 Nürnberg, herbeizuführen.

4. Schutzzonen / Baubeschränkungen

4.1 Im südlichen Bereich des Plangebietes verlaufen zwei überirdische 110-kV Stromver-

sorgungsleitungen der Main-Donau-Netzgesellschaft. Der eingezeichnete Baube-

schränkungsbereich ist zu beachten. Innerhalb dieses Bereiches dürfen Geländeveränderungen,

insbesondere Auffüllungen und Abgrabungen in Mastnähe sowie Baustelleneinrichtungen und

Materiallagerungen nur mit der Zustimmung der Main-Donau-Netzgesellschaft, Hainstraße 34,

90461 Nürnberg, erfolgen.
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